Infobrief Rlaclv

Februar 2026 den Punkt gebracht

Vorbemerkung

Zur UnterstiUtzung unserer redaktionellen Arbeit nutzen wir punktuell moderne KI-Werkzeuge — beispielsweise fir Recher-
cheerleichterungen oder die Textaufbereitung. Die inhaltliche Auswahl, Bewertung und Formulierung erfolgen jedoch aus-
schlief3lich durch unser Team.

Dabei gehen wir mit grofRer Sorgfalt vor. Dennoch Ubernimmt die Risolva GmbH keine Haftung fir die Richtigkeit und Aktuali-
tat der Angaben, Hinweise, Ratschldge. Aus etwaigen Folgen kénnen deswegen keine Anspriche gegeniber der Risolva GmbH

geltend gemacht werden. Die Verwendung des Risolva Infobriefs entbindet in keinem Fall von der Verpflichtung, sich selbst
umfassend Uber die geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese vollumfanglich umzusetzen.

Teil 1 - In aller Kirze

= Sofern nichts anderes vermerkt ist, &ndern Sie bitte bei den nachfolgenden Rechtsvorschriften nur das Datum in Ihrem
Rechtsverzeichnis.

Abfall

¥ Nachtrag zum Risolva Infobrief Januar 2026: Die Verordnung gilt zwar grundsétzlich ab dem 17. Dezember
Verordnung (EU) 2025/2365 »Verordnung Gber die Vermei- 2027. Allerdings gibt es ein paar grundlegende Anforderun-
dung der Freisetzung von Kunststoffgranulat zur Verringe- gen, die unmittelbar seit dem 16.12.2025 gelten:
rung der Umweltverschmutzung durch Mikroplastik«. e Vermeidung von Freisetzung von Kunststoffgranulat (Arti-
kel 3 Abs. 1),

e Schulung von Mitarbeitern und
e Dokumentation der Abschatzung der jdhrlichen Freiset-
zungsmenge und Gesamtmenge Kunststoffgranulat (Arti-

kel 5 Abs. 6).
Baurecht
#" Anderung: BauO Bln »Bauordnung Berlin« Die Anderung betrifft den § 73 »Geltungsdauer der Baugeneh-
vom 21.1.2026 migung« einschlielRlich einer Anpassung bei den Ubergangs-
vorschriften im § 8g.
K4

Anderung: BauO LSA »Bauordnung Sachsen-Anhalt«

vm 14.1.2026, verdffentlicht am 23.1.2026

' Neufassung: IndBauRL BW »Industriebaurichtlinie Baden-  Die Neufassung basiert auf der Muster-Industriebau-Richtlinie

Wirttemberg« vom Mai 2019. Die Anderungen der Betreiberpflichten sind
vOm 10.12.2025 nur redaktioneller Art.
© Das Urheberrecht dieser Compliance-Info liegt bei der Risolva GmbH, Carl-Zeiss-StralRe 18, 72555 Metzingen, www.risolva.de Seite 1von 16

Die vollstandige oder auszugsweise Verbreitung des Textes zu kommerziellen Zwecken ist nur gestattet, wenn Titel und Urheber genannt werden.
Stand: Veroffentlichungen, die bis 17. Februar 2026 online verfigbar waren.


https://www.risolva.de/
https://www.umwelt-online.de/regelwerk/eu/25d/25d_2365gs.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/bau/laender/berlin/bo_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/bau/laender/lsa/bo_ges.htm
https://www.umwelt-online.de/regelwerk/bau/laender/bw/iba_ges.htm

Infobrief

Februar 2026

Sicherheit

“ Anderung: ProdSG »Produktsicherheitsgesetz«
vom 3.2.2026

Rizelva

=i Produktrecht - nur zur Information:

Die Anderung des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) er-
folgt primér, um das nationale Recht an die Verordnung (EU)
2023/988 Uber die allgemeine Produktsicherheit anzupassen.
Diese EU-Verordnung gilt seit dem 13. Dezember 2024 unmit-
telbar in allen Mitgliedstaaten und hat die bisherige Richtlinie
2001/95/EG ersetzt.

Anderungen sind zum Beispiel:

e Das Gesetz enthalt nun spezifische Verweise und Durch-
fuhrungsregeln fir Verbraucherprodukte, die unter die
neue EU-Verordnung fallen.

e BeiProdukten, die auf dem deutschen Markt bereitgestellt
werden, mUssen Gebrauchs- und Sicherheitsinformatio-
nen, Anweisungen sowie Warnhinweise zwingend in deut-
scher Sprache abgefasst sein.

e Umgang mit lebensmittelverwechselbaren Produkten: Die
bisherigen speziellen Verbote im Lebensmittel- und Fut-
termittelgesetzbuch (LFGB) werden aufgehoben. Solche
Produkte werden kinftig direkt im Rahmen der EU-Pro-
duktsicherheitsverordnung bewertet, da die Verwechsel-
barkeit mit Lebensmitteln nun ein expliziter Aspekt der Si-
cherheitsbewertung ist.

e Das Gesetz behélt die nationale Regelung bei, dass Ruck-
rufe an alle Endnutzer (also auch gewerbliche Nutzer) zu
richten sind. Dies geht Uber den Wortlaut der EU-Verord-
nung hinaus, die primar auf Verbraucher abzielt.

e Sanktionen: Es werden neue Bul3geldtatbestande fur Ver-
stof3e gegen die Pflichten der EU-Verordnung eingefihrt,
etwa wenn Risikoanalysen nicht durchgefihrt oder techni-
sche Unterlagen nicht bereitgehalten werden.

e Informationsrechte: Wirtschaftsakteure erhalten einen
Anspruch darauf, unentgeltlich konkrete Informationen
Uber die nationale Durchfihrung der Verordnung und nati-
onale Produktsicherheitsvorschriften zu verlangen.

Trotz dieser Anderungen bleibt der Schwerpunkt des Geset-
zes weiterhin die Umsetzung zahlreicher europdischer Richtli-
nien fur spezifische Produktgruppen wie Aerosolpackungen,
Aufzlge, Maschinen, Spielzeug und Druckgerate - zumindest
bis die spezifischen EU-Verordnungen, sofern vorhanden, di-
rekt gelten werden.

= Bitte machen Sie sich mit den fir Sie produktrelevanten
Sachverhalten vertraut.
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" Anderung: SGB 07 »Gesetzliche Unfallversicherung«

vom 4.2.2026

7 Neu: AMR 3.4 »Digitale Anwendungen und telemedizini-

sche Vorsorge«
vom 12.11.2025, verdffentlicht am 27.1.2026

Sonstiges

" Anderung: BGB »Birgerliches Gesetzbuch«

diverse Anderungen vom 3.2. und vom 4.2.2026

" Anderung: GewO »Gewerbeordnung«

vom 4.2.2026
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Losungen auf den Punkt gebracht

Nehmen Sie die Rechtsvorschrift neu in Ihr Rechtsverzeichnis
auf.

7 Die Pflichten des Arbeitgebers sowie die des Betriebsarz-
tes sind im Teil 2 des Infobriefs aufgefihrt.
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Teil 2 - Aktuelles fir den Betreiber

' Neu: AMR 3.4 »Digitale Anwendungen und telemedizinische Vorsorge «,
vom 12.11.2025, veroffentlicht am 27.1.2026

1. Vorbemerkungen und Zielsetzungen

Arbeitsmedizinische Vorsorge erfolgt grundsatzlich im individuellen, personli-
chen Kontakt - das heif3t unter gleichzeitiger physischer Anwesenheit von [Be-
triebsarztin oder Betriebsarzt] und beschaftigter Person. Mit der fortschreiten-
den Digitalisierung der Arbeitswelt finden digitale Anwendungen Eingang in
die arbeitsmedizinische Praxis. Sie bieten neue Moglichkeiten, arbeitsmedizini-
sche Vorsorge orts- und zeitflexibler zu gestalten, ohne die gebotene Qualitat
und Vertraulichkeit zu gefdhrden. Dies gilt insbesondere in landlichen Regio-
nen, bei dezentral organisierten Betrieben oder im Kontext mobiler Arbeit (ins-
besondere Homeoffice). Auch steigende Anforderungen an Effizienz und Er-
reichbarkeit betriebsarztlicher Leistungen sprechen fir einen sachgerechten
und verantwortungsvollen Einsatz digitaler Losungen.

= Nebenstehend finden Sie die
Pflichten des Arbeitgebers. Uberneh-
men Sie diese in |hr Rechtsverzeich-
nis.

Weiter unten finden Sie auch die arzt-
lichen Pflichten, die fir Ihr Unterneh-
men dann direkt relevant sind, falls
Sie einen angestellten Betriebsarzt
haben.

[...] Die vorliegende Arbeitsmedizinische Regel (AMR) [...] konkretisiert die
Anforderungen der ArbMedVV an den Einsatz digitaler, insbesondere teleme-
dizinischer Verfahren im Rahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge.

Die Nutzung digitaler Anwendungen erfordert eine klare Orientierung hinsicht-
lich der berufsrechtlichen, datenschutzrechtlichen und medizinisch-fachlichen
Anforderungen, um ein hohes Qualitdtsniveau sowie die Einhaltung arbeitsme-
dizinischer Standards zu gewahrleisten. Die arztliche Schweigepflicht ist bei
der Nutzung digitaler Anwendungen sowie telemedizinischer Vorsorge zu be-
ricksichtigen.

Ziel dieser AMR ist es, Rechtssicherheit fir das Handeln aller Beteiligten und
Rahmenbedingungen dafir zu schaffen, wie Arbeitgeber arbeitsmedizinische
Vorsorge gemaf3 [...] unter Wahrung der hohen Qualitat auch mit Hilfe von
digitalen Anwendungen veranlassen, anbieten oder ermdglichen kénnen. Dar-
Uber hinaus konkretisiert diese AMR die Mdglichkeiten und Grenzen der tele-
medizinischen Umsetzung in Bezug auf die arztlichen Pflichten [...] (vgl. Ab-
schnitt 4). Mit dieser AMR wird klargestellt, wie von Betriebsarztinnen und Be-
triebsarzten den Bedirfnissen von Beschaftigten bei einer Entscheidung Uber
den Einsatz einer telemedizinischen Vorsorge angemessen Rechnung getragen
werden kann.

Diese Regel beschrankt sich auf eine Konkretisierung solcher Vorgaben der
ArbMedVV, die durch den Einsatz digitaler Anwendungen einschlief3lich der
Telemedizin berhrt werden. Alle Ubrigen Pflichten von Arbeitgebern sowie
Arztinnen oder Arzten gelten auch bei Einsatz digitaler Anwendungen in der
Arbeitsmedizin. [...]
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3. Arbeitgeberpflichten

3.1 Beauftragung einer Betriebsarztin oder eines Betriebsarztes

Der Arbeitgeber hat auf der Grundlage der Gefahrdungsbeurteilung fir eine
angemessene arbeitsmedizinische Vorsorge zu sorgen [...]. Er soll vorrangig die
Betriebsarztin oder den Betriebsarzt nach [...] mit der DurchfGhrung der ar-
beitsmedizinischen Vorsorge beauftragen [...]. Bei dieser Beauftragung sind
auch die Anforderungen der ArbMedVV sowie die konkretisierenden Regeln
[...] zu bericksichtigen [...]. Die Beauftragung soll in Textform (analog oder
digital) erfolgen. Dabei ist sicherzustellen, dass die Beauftragung eindeutig,
vollstandig und nachvollziehbar dokumentiert ist.

3.2 Erforderliche Auskiinfte Gber Arbeitsplatzverhaltnisse

Der Arbeitgeber hat der Betriebsarztin oder dem Betriebsarzt alle fir die ar-
beitsmedizinische Vorsorge erforderlichen Auskinfte Uber die Arbeitsplatzver-
héltnisse, insbesondere Gber den Anlass der arbeitsmedizinischen Vorsorge
und die Ergebnisse der Gefahrdungsbeurteilung, zu erteilen [...]. Dies kann
auch digital erfolgen. Sofern die Gefahrdungsbeurteilung elektronisch doku-
mentiert wird, muss ein digitaler Zugriff durch die Betriebsarztin oder den Be-
triebsarzt auf diese Daten ermdglicht werden. Der Zugriff kann durch ein syste-
matisiertes Rechtemanagement unter Wahrung der Vertraulichkeit gewahr-
leistet werden.

3.3 Arbeitsmedizinische Vorsorge veranlassen, anbieten oder ermoglichen
Der Arbeitgeber hat arbeitsmedizinische Vorsorge zu veranlassen, individuell
anzubieten oder zu ermdglichen. Geeignete Kommunikationsmedien kénnen
unter Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften eingesetzt werden. Dies
gilt insbesondere fir elektronische Terminbuchungen und die Weitergabe von
Personaldaten. Weitere Arbeitgeberpflichten [...] wie die Bericksichtigung der
Gefdhrdungsbeurteilung, die Beauftragung und Information der Betriebsarztin
oder des Betriebsarztes und die Organisation der Vorsorge wahrend der Ar-
beitszeit konnen durch entsprechende digitale Prozesse unterstitzt werden.

3.4 FGhren der Vorsorgekartei

Die Vorsorgekartei kann durch den Arbeitgeber in digitaler Form gefihrt wer-
den. Eine geeignete IT-gestitzte Vorsorgekartei kann die Organisation der
Vorsorge erleichtern, insbesondere durch die Méglichkeit, verschiedene Vor-
sorgeanldsse zu bindeln.

Das Recht der Betriebsdrztin oder des Betriebsarztes auf Einsicht in die Vorsor-
gekartei [...] ist auch bei digitaler FGhrung der Vorsorgekartei sicherzustellen.

3.5 Betriebliche Voraussetzungen fiir den Einsatz digitaler Anwendungen in
der Arbeitsmedizinischen Vorsorge

Wenn die Betriebsarztin oder der Betriebsarzt im Rahmen der arbeitsmedizini-
schen Vorsorge digitale Anwendungen einschlieRRlich telemedizinischer
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Verfahren einsetzen will, haben sich Arbeitgeber und Betriebsarztin oder Be-
triebsarzt dazu abzustimmen, ob die dafir erforderlichen betrieblichen Voraus-
setzungen vorliegen. Hierzu gehort insbesondere, dass die Vorsorge individu-
ell, unbeeintrachtigt und vertraulich durchgefishrt werden kann. Dafir halt der
Arbeitgeber entsprechende technische, organisatorische und raumliche Vo-
raussetzungen vor.

[...] Betriebsdrztinnen und Betriebsarzte beraten den Arbeitgeber zur ange-
messenen Gestaltung dieser Voraussetzungen.

Vor dem Beginn einer telemedizinisch durchgefihrten arbeitsmedizinischen
Vorsorge ist die beschéaftigte Person dariber zu informieren, dass diese in digi-
taler Form erfolgen soll. Voraussetzung hierfir ist, dass die telemedizinische
Durchfihrung im konkreten Fall - bezogen auf Vorsorgeanlass und Tatigkeit -
aus arbeitsmedizinischer Sicht vertretbar erscheint. Die Betriebsarztin oder der
Betriebsarzt hat den Arbeitgeber zuvor dariber zu informieren, ob eine tele-
medizinische Durchfihrung fur die jeweilige Vorsorgeform grundsatzlich als
angemessen bewertet wird (vgl. Abschnitt 4). Der Arbeitgeber hat die beschéf-
tigte Person Uber die Mdglichkeit einer telemedizinischen Vorsorge zu infor-
mieren. Winscht eine beschaftigte Person im Einzelfall eine arbeitsmedizini-
sche Vorsorge in Prasenz, obwohl aus arztlicher Sicht auch eine telemedizini-
sche DurchfGhrung fUr vertretbar gehalten wird, ist dem Wunsch zu entspre-
chen. Der Arbeitgeber hat in diesem Fall einen Prasenztermin zu ermdglichen.

3.6 Zusatzlicher Prasenztermin

Ergibt sich aus einer telemedizinischen Vorsorge aus arztlicher Sicht die Not-
wendigkeit einer weiterfihrenden Untersuchung oder einer Beratung im per-
sonlichen Kontakt, so ist durch den Arbeitgeber ein entsprechender Présenz-
termin im Rahmen dieser Vorsorge zu veranlassen, anzubieten oder zu ermdg-
lichen. [...]

4. Arztliche Pflichten

4.1 Arztliche Verantwortung bei telemedizinischer Durchfiihrung

Die drztliche Verantwortung bleibt bei telemedizinischer Durchfihrung vollum-
fanglich bestehen. [...]

Die drztliche Gesamtverantwortung besteht auch dann, wenn Teilaufgaben der
arbeitsmedizinischen Vorsorge unter Einsatz digitaler Anwendungen an andere
Betriebsarztinnen, Betriebsarzte oder spezifisch qualifizierte nichtarztliche
Fachkrafte delegiert werden. [...]

4.2 Arbeitsmedizinische Vorsorge in Prasenz (Prasenztermin)
Arbeitsmedizinische Vorsorge ist grundsatzlich im individuellen, personlichen
Kontakt zu erbringen, das heif3t unter gleichzeitiger physischer Anwesenheit
von Betriebsarztin oder Betriebsarzt und beschéaftigter Person. Digitale Kom-
munikationsmedien kénnen unterstitzend und ergdnzend eingesetzt werden,
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ersetzen jedoch nicht den personlichen Kontakt als Regelform der Vorsorge.
Ein personlicher Vorsorgetermin bildet die Grundlage fir die arztliche Einschat-
zung, die Qualitat der Vorsorge sowie insbesondere fir den Aufbau eines trag-
fahigen drztlichen Vertrauensverhaltnisses zur beschaftigten Person. Dieses
darf durch den Einsatz digitaler Anwendungen nicht beeintréchtigt werden;
insbesondere darf der persénliche Eindruck nicht entfallen oder relativiert wer-
den.

Die erste arbeitsmedizinische Pflicht- oder Angebotsvorsorge fir einen Be-
schaftigten ist bei jedem weiteren Anlass nach dem Anhang der ArbMedVV
grundsatzlich als Prasenztermin durchzufihren. Eine erste Wunschvorsorge
kann telemedizinisch erfolgen. Sofern aus arztlicher Sicht vertretbar, kénnen
weitere Vorsorgen, insbesondere beratende Gesprache ohne unmittelbaren
Untersuchungsbedarf, unter Nutzung geeigneter digitaler Kommunikations-
medien durchgefihrt werden.

4.3. Telemedizinische Vorsorge

Telemedizinische Vorsorge setzt voraus, dass diese im konkreten Einzelfall
betriebsarztlich vertretbar ist, die erforderliche &rztliche Sorgfalt gewahrt wer-
den kann und die beschaftigte Person Uber die Besonderheiten einer telemedi-
zinischen Vorsorge aufgeklart worden ist. Dabei ist insbesondere auf die Mdg-
lichkeit eines Présenztermins hinzuweisen. Diese Aufklarung kann schriftlich
oder Uber geeignete Kommunikationsmittel erfolgen [...]. Sie muss die Infor-
mation dariber enthalten, auf welchem Weg der Wunsch nach einem Prasenz-
termin kommuniziert werden kann.

Unter Beachtung der in dieser Regel konkretisierten Voraussetzungen kann
Arbeitsmedizinische Vorsorge nach arztlicher Prifung im Einzelfall als teleme-
dizinische Vorsorge erfolgen.

Eine generelle telemedizinische Vorsorge fir alle Beschaftigten eines Betriebes
ohne individuelle Priifung widerspricht den Erfordernissen der ArbMedVV und
dieser Regel.

4.4 Beratung zu den Voraussetzungen telemedizinischer Vorsorge

Die Betriebsarztin oder der Betriebsarzt haben im Fall der Nutzung digitaler
Anwendungen einschlie3lich der Telemedizin durch entsprechende Informa-
tion und Beratung darauf hinzuwirken, dass die Rahmenbedingungen fir die
beschaftigte Person den Anforderungen an eine individuelle und vertrauliche
arbeitsmedizinische Beratung entsprechen. Fir den Fall mobiler Arbeit hat die
Betriebsarztin oder der Betriebsarzt darauf hinzuweisen, dass die Beratung
unbeeinflusst, storungsfrei und unter Wahrung der &rztlichen Schweigepflicht
erfolgt, insbesondere indem sichergestellt wird, dass sich keine Dritten im
Raum befinden oder mithoren konnen. Arbeitet der Betriebsarzt oder die Be-
triebsarztin selbst mobil, hat er oder sie zu gewdhrleisten, dass die Beratung
vertraulich erfolgt.
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4.5 Beriicksichtigung aller Arbeitsbedingungen

Die Betriebsarztin oder der Betriebsarzt muss sich vor einer arbeitsmedizini-
schen Vorsorge die notwendigen Kenntnisse Uber die konkreten Arbeitsplatz-
verhdltnisse verschaffen. Hierzu haben insbesondere personliche Arbeitsplatz-
begehungen zu erfolgen. Dariber hinaus kénnen die erforderlichen Kenntnisse
mittels digitaler Anwendungen z.B. Videokonferenzen eingeholt werden. So-
weit die Gefahrdungsbeurteilung in einem betrieblichen IT-System dokumen-
tiert wird, kann ein betriebsarztlicher Zugriff auf dieses System maf3geblich zur
Gewinnung von wesentlichen Erkenntnissen beitragen. Auch im Fall der Nut-
zung digitaler Anwendungen einschlief3lich der Telemedizin missen &rztlicher-
seits alle relevanten Arbeitsbedingungen und arbeitsbedingten Gefahrdungen
bekannt sein und angemessen bericksichtigt werden [...].

4.6 Arztliche Prifung der Voraussetzungen tele-medizinischer Vorsorge
Die Entscheidung, ob im Einzelfall eine telemedizinische Vorsorge arztlich ver-
tretbar ist, erfordert eine sorgfltige Prifung durch die Betriebsarztin oder den
Betriebsarzt. Dabei sind insbesondere folgende [hier nicht aufgefihrte] Vo-
raussetzungen zu bericksichtigen [...]

4.7 Information des Arbeitgebers

Das Ergebnis der arztlichen Prifung, ob das Angebot einer telemedizinischen
Vorsorge arztlich vertretbar ist, hat die Betriebsarztin oder der Betriebsarzt
dem Arbeitgeber in Textform mitzuteilen.

4.8 Notwendigkeit eines zusatzlichen Prasenztermins

Im Verlauf einer ausschlief3lich telemedizinisch durchgefihrten arbeitsmedizi-
nischen Vorsorge konnen sich auf Grundlage der Anamnese, der erhobenen
Befunde oder weiterer diagnostischer Erfordernisse Hinweise auf die Notwen-
digkeit eines erganzenden Prasenztermins ergeben.

Die arbeitsmedizinische Vorsorgebescheinigung ist dann erst nach Abschluss
des vollstandigen Vorsorgeverfahrens, das heifdt nach dem Prasenztermin,
auszustellen.

4.9 Nutzung von Kommunikationsmedien

Bei der Nutzung von Kommunikationsmedien ist sicherzustellen, dass diese vor
dem unberechtigten Zugriff auf den vertraulichen Inhalt der Kommunikation
geschitzt sind. Insbesondere sind geeignete technische und organisatorische
MaRRnahmen zu treffen, um unberechtigte Zugriffe auf personenbezogene me-
dizinische Daten, Inhalte der Anamnese, Beratung oder Befunderhebung wirk-
sam zu verhindern. [...]
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Teil 3 - Zusatzinformationen

Rizelva

Ausblick auf Anderungen an Rechtsvorschriften

=i Gesetzentwurf VerpackDG

Das Verpackungsrecht-DurchfGhrungsgesetzes (Ver-
packDG) soll das bisherige Verpackungsgesetz (VerpackG)
abldsen. Hintergrund ist die Anpassung an die neue EU-
Verpackungsverordnung (EU) 2025/40, um den europdi-
schen Binnenmarkt zu harmonisieren und die Kreislauf-

wirtschaft zu starken. Im Risolva Infobrief November 2025
hatten wir Uber den Kabinettsentwurf berichtet.

Nun liegt der Gesetzesentwurf der Bundesregierung vor.
(Stand 13.2.2026).

¢ Vorschlag des Européischen Parlaments und des Rates: SCIP-Datenbank soll abgeschafft werden

Damit sollen bestimmte Anforderungen vereinfacht und
der Verwaltungsaufwands verringert werden. Es ist unter
anderem im Gesprach, die Richtlinie 2008/98/EG Uber Ab-
falle zu &ndern und die SCIP-Datenbank abzuschaffen.

Zu Begrindung heil3t es in dem Vorschlag: » Zahlreiche In-
teressentrager haben Bedenken hinsichtlich des Nutzens
und der Wirksamkeit der SCIP-Datenbank fir Abfallbewirt-
schafter und Verbraucher gedufRert. Sie weisen darauf hin,
dass die Datenbank relativ wenig genutzt wird und die Zahl
der Online-Treffer gering ist. Dies konnte damit zusam-
menhdngen, dass die Daten zu komplex und dadurch fir
die meisten Menschen nicht aussagekraftig sind, und sie in
der Wahrnehmung der potenziellen Nutzerinnen und

=i Gesetzentwurf Okodesign-Gesetz — OkodesignG

Die Bundesregierung hat den Gesetzentwurf zum Moderni-
sierung der nationalen Umsetzung von europaischen Rege-
lungen zum Okodesign, zur Energieverbrauchskennzeich-
nung und zu weiteren Regelungen vorgelegt (Drucksache
45/26 vom 23.1.2026). Es handelt sich um ein sogenanntes
Mantelgesetz, das mehrere bestehende Gesetze ersetzt
oder anpasst, um die Nachhaltigkeit und Energieeffizienz
von Produkten zu steigern. Artikel 1 enth3lt das neue Oko-
design-Gesetz (OkodesignG). Es setzt die Richtlinie
2009/125/EG in nationales Recht um und enthalt Vorgaben
zur Durchfihrung der Verordnung (EU) 2024/1781 (Okode-
sign-Verordnung). Es wird an die Stelle des bisherigen
Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetzes (EVPG)
treten.
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Nutzer wenig Mehrwert gegeniber anderen Informations-
quellen (wie Etiketten) liefern. Die Daten werden auch als
eine Doppelung von Artikel 33 Absatz 1 der REACH-Verord-
nung Uber die Pflicht zur Weitergabe von Informationen
angesehen, wodurch ein unverhéltnismaliiger Aufwand
entsteht, ohne dass insbesondere Weltraumprodukte und
Transaktionen davon profitieren. Die Nutzung digitaler
Produktpasse und kinftig die Verwendung umfassenderer
Produktetiketten werden den zusatzlichen Nutzen der Da-
tenbank in Zukunft weiter einschranken.«

Der Vorschlag betrifft auch noch andere Richtlinien, unter
anderem die Richtlinie (EU) 2024/1785 zur Anderung der
Richtlinien 2010/75/EU und 1999/31/EG.

Das Gesetz legt Anforderungen an die umweltgerechte Ge-
staltung von Produkten fest, mit dem Ziel, deren Umwelt-
vertraglichkeit Uber den gesamten Lebenszyklus zu verbes-
sern. Neu sind insbesondere verstarkte Anforderungen an
die Ressourceneffizienz, wie die Verfugbarkeit von Ersatz-
teilen und der Zugang zu Reparaturinformationen. Das Ge-
setz verscharft unter anderem auch das Sanktionsregime.
VerstolRe (z. B. die Vernichtung unverkaufter Verbraucher-
produkte) konnen mit Geldbuf3en von bis zu 100.000 Euro
geahndet werden. Zudem kénnen Unternehmen bei
schweren VerstéRen von der Vergabe 6ffentlicher Auftrage
ausgeschlossen werden. Im Artikel 2 wird das Energiever-
brauchskennzeichnungsgesetz (EnVKG) redaktionell aktua-
lisiert, um Doppelregulierungen zu vermeiden und die
MarktUberwachung durch digitale Instrumente (z. B. KI-
Systeme) zu starken.
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¢ Entwurf DIN EN ISO 14001

Zur DIN EN ISO 14001 liegt ein Entwurf mit Datum vom
Mérz 2026 vor. GegenUber DIN EN ISO 14001:2015-11, DIN
EN ISO 14001 Berichtigung 1:2016-03 und DIN EN ISO
14001 [ A1: 2024-11 wurden folgende Anderungen vorge-
nommen:

Hintergrundinformationen

£l Update des Leitfadens EU-ETS 2 fiir die Berichtsphase

Die wichtigsten Erganzungen im Leitfaden EU-ETS 2 fiur

die Berichtsphase umfassen vor allem folgende Aspekte:

e Erstellung und Einreichung des Emissionsberichts 2025,

e Verifizierung von Emissionsberichten, insbesondere die
Voraussetzungen fiir einen Verzicht auf Standortbege-
hung sowie die Schwerpunkte der Prifung,

[gjgolv

den Punkt gebracht

e Aufnahme der neuesten ISO-Anforderungen an Mana-
gementsystemnormen, soweit zutreffend;

e Klarung von Anforderungen in Bezug auf Schlisselthe-
men.

e Umgang in der Emissionsberichterstattung mit steuer-
rechtlichen Korrekturen und Korrekturen im Emissions-
bericht sowie

e Anpassungen von Uberwachungsplédnen und Emissions-
genehmigungen.

Alle weiteren Anderungen sind im Leitfaden kenntlich ge-
macht. Quelle: DEHSt-Newsletter vom 12.2.2025

** Online-Seminar: »CO>-Bilanz einfach + kostenlos selbst erstellen — BWIHK Ecocockpit«, 4x in 2026

Treibhausgasbilanzierung und Nachhaltigkeitsdaten ri-
cken in den Fokus von Kunden, Banken, Versicherungen,
Investoren... es geht um Nachhaltigkeitsrisiken + Resilienz!

Gerade kleine und mittelstandige Unternehmen kdnnen
mit dem Ecocockpit kostenlos, eigenstdndig und intuitiv
CO2-Bilanzen von ihrem Unternehmen und von Produkten
erstellen. Die Treibhausgasbilanz ist der Schlissel, um Kos-
ten zu sparen und Ressourcen zu schonen.

£l LAI-Vollzugshinweise »Elektrolyseure«

Errichtung und Betrieb von Anlagen zur Herstellung von
Wasserstoff durch die Elektrolyse von Wasser (im Folgen-
den dem allgemeinen Sprachgebrauch folgend als »Elekt-
rolyseure« bezeichnet) sind ein wichtiger Baustein fur die
Wasserstoffwirtschaft. In jingster Vergangenheit wurden
daher verschiedene rechtliche Regelungen getroffen, um
die erforderlichen Genehmigungsverfahren zu erleichtern.
Aufbauend auf entsprechenden Leitfaden der Umweltmini-
sterien von Baden-Wirttemberg und Schleswig-Holsteina
greifen die vorliegenden LAI-Vollzugshinweise diese
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Teilnehmen sollten Geschéftsfihrer und Nachhaltigkeits-
manager von Unternehmen, Nachhaltigkeitsstrategen von
Banken, Versicherungen, Beratungsunternehmen.

» Anmeldung fir den 6. Mai 2026

» Anmeldung fir den 15. Juli 2026

» Anmeldung fir den 30. September 2026
» Anmeldung fir den 18. November 2026
jeweils von 14:00 bis 15:00 Uhr

Neuregelungen auf und geben einen Uberblick, nach wel-
chen Verfahren Anlagen zur Herstellung von Wasserstoff
genehmigt werden, wie das Genehmigungsverfahren ab-
lduft, welche Unterlagen dazu bendtigt werden und welche
Behdrden am Genehmigungsverfahren beteiligt sind. Dar-
Uber hinaus werden die Anforderungen an Anlagensicher-
heit und Uberwachung erlautert. Die Vollzugshinweise rich-
ten sich somit an Genehmigungsbehdrden sowie an dieje-
nigen, die eine Genehmigung zum Betrieb einer Anlage zur
Herstellung von Wasserstoff anstreben bzw. eine solche
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Anlage bereits betreiben. Die erste Aktualisierung berick-
sichtigt auch Empfehlungen, die sich aus dem Praxischeck

Ricelva

Losungen auf

den Punkt geb

zur Genehmigung von Elektrolyseuren2 ergeben haben.
Quelle: LAl Vollzugshinweise »Elektrolyseure«

** REACH: SVHC-Kandidatenliste wurde erneut um zwei Eintrége erweitert

Am 4. Februar 2026 wurden die folgenden beiden Stoffe in
die Kandidatenliste aufgenommen:

e n-Hexan
® 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethyli-
dene]diphenol und seine Salze

** Online-Seminar: »Grundlagenwissen REACH und CLP«, am 25. Marz 2026

REACH und CLP sind zwei wichtige Instrumente der euro-
paischen Chemikaliengesetzgebung. Die REACH-Verord-
nung regelt die Registrierung, Bewertung, Zulassung und
Beschrankung von Chemikalien. Die CLP-Verordnung bil-
det den rechtlichen Rahmen fiir die Einstufung, Kennzeich-
nung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. Ein
wichtiger Bestandteil zur Weitergabe von Stoffinformatio-
nen in der Lieferkette ist das Sicherheitsdatenblatt.

Diese Veranstaltung vermittelt Ihnen die wesentlichen Eck-
punkte der REACH- und der CLP-Verordnung und zeigt die
Pflichten der betroffenen Akteure auf. Neben den theoreti-
schen Grundlagen werden auch praktische Aspekte der
Umsetzung vermittelt. Die Auswirkungen der CLP-Verord-
nung auf den Arbeitsschutz werden erldutert. Ein weiterer
Vortrag beschéftigt sich mit den wichtigsten Grundlagen
zu Sicherheitsdatenblattern. Fur Fragen der

£l Neue DGUV Publikationen
Folgende DGUV Publikation(en) ist/sind neu:

Teilnehmenden stehen die Referentinnen und Referenten
als kompetente Ansprechpersonen zur Verfigung.

Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Personen
aus der Praxis, die in die Themen REACH und CLP neu ein-
steigen bzw. die ihre Kenntnisse wiederauffrischen méch-
ten.

Die seit Jahren beliebte Veranstaltung »Grundlagenwissen
REACH und CLP«findet als Webseminar statt. Das Netz-
werk REACH@Baden-Wirttemberg |adt Sie herzlich dazu
ein und freut sich darauf, Sie online begrifRen zu dirfen.
Quelle: LUBW Baden-Wiirttemberg (gekiirzt)

Die TeilnahmegebUhr betrdgt 100 Euro.
» Anmeldung fir den 25. Marz 2026, 9:00 bis 16:15 Uhr

e DGUV Information 205-022 »Sicherheit und Gesund-
heit bei Losch- und Rettungsarbeiten an Kraftfahrzeu-
gen mit Hochvoltspeicher«

e DGUV Information 209-008 »Einrichten von Pressen«

e DGUV Information 209-205 »Absaugen von Holzstaub
und -spanen«

e DGUV Information 215-461 »Gebdudemanagement -
Sicherheit und Gesundheit beim Betrieb von Verwal-
tungsgebduden«

e FBHM-0q9o »Schaltschrénke in Maschinen/Anlagen -
Beschaffung bei Fremdunternehmen«
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** Konzept fir einen effizienten und birokratiearmen Arbeitsschutz: Arbeitsschutz auch ohne Sicherheitsbeauftragte

Im Risolva Infobrief Oktober 2025 hatten wir Gber das Ge-
samtkonzept zum Birokratieabbau im Arbeitsschutz be-
richtet, das das Bundesministerium fir Arbeit und Soziales
vorgelegt hat. Darauf bezieht sich nun die folgende Mittei-
lung des Deutschen Bundestags:

Die Bundesregierung sieht den Arbeitsschutz in Betrieben
auch dann gewabhrleistet, wenn dort die Stellen der Sicher-
heitsbeauftragten gestrichen werden. Das geht aus einer
Antwort (21/4068) der Bundesregierung auf eine Kleine An-
frage (21/3802) der Fraktion Die Linke hervor. Darin kritisie-
ren die Abgeordneten das »Konzept fir einen effizienten
und burokratiearmen Arbeitsschutz« der Regierung, zu
dem die »Abschaffung der Verpflichtung zur Bestellung ei-
nes Sicherheitsbeauftragten fiur KMU (kleine und mittlere
Unternehmen) mit weniger als 5o Beschaftigten und die
Begrenzung auf einen Sicherheitsbeauftragten fir KMU
mit weniger als 250 Beschaftigten« gehore.

Die Regierung antwortet darauf: »Das hohe Arbeitsschutz-
niveau bleibt dadurch gewahrt, dass die geplante Regelung
vorsieht, dass die Erhéhung der Schwellenwerte abhéngig
von der Gefdhrdungslage sein wird. Im Falle von besonde-
ren Gefahren fir Leben und Gesundheit ist unabhangig von
der Betriebsgrol3e ein Sicherheitsbeauftragter zu bestellen.
Zur Feststellung, ob in kleinen und mittleren Unternehmen
ein oder mehrere Sicherheitsbeauftragte zu bestellen sind,

muss der Arbeitgeber alle potenziellen Gefédhrdungen um-
fassend prifen, Risiken bewerten, geeignete Schutzmal3-
nahmen festlegen und diese regelmaf3ig evaluieren. Durch
die ausdrickliche Inbezugnahme der Durchfihrung der Ge-
fahrdungsbeurteilung wird die bestehende Pflicht zur
Durchfihrung der Gefahrdungsbeurteilung in den Mittel-
punkt gestellt und fir kleine und mittlere Unternehmen ge-
festigt. Der Arbeitgeber wird weiterhin von Fachkraften fur
Arbeitssicherheit, Betriebsdrztinnen und Betriebsarzten
und weiteren Beauftragten im Arbeitsschutz beraten und
unterstitzt. Gleichzeitig wird die Eigenverantwortung des
Arbeitgebers im Arbeitsschutz gestarkt.« Quelle: Deutscher

Bundestag

Anmerkung Risolva:

Im letzten Satz steckt die eigentliche Wahrheit: Denn die
Verantwortung, dass alle Beschaftigten am Ende eines Ta-
ges so gesund nach Hause gehen, wie sie zu Beginn des Ta-
ges zur Arbeit gekommen sind, wird der Arbeitgeber (also
die einzelne Fihrungskraft) sowieso nicht los, ganz unab-
héngig von jeglichem Birokratieabbau im Arbeitsschutz-
recht. Lesen Sie mal den § 13 StGB. So gesehen ist es fur
Geschéftsfihrer und FUhrungskrafte vielleicht doch nicht
die allerschlechteste Idee, Menschen in der Organisation zu
haben, die einen bei der Wahrnehmung der Verantwortung
fachlich und kommunikativ unterstitzen. Und zwar unab-
héngig davon, was im Gesetz steht.

“* Sicherheitsbeauftragte: Kommunikation ist entscheidend fiir ihre Wirksamkeit

Sicherheitsbeauftragte sind ein fester Bestandteil des Ar-
beitsschutzes: In Betrieben mit mehr als 20 Beschaftigten
unterstitzen sie ehrenamtlich die Unternehmensleitung
und Fuhrungskréfte, erkennen Gefdhrdungen frihzeitig
und sprechen Kolleginnen und Kollegen auf sicheres Ver-
halten an. lhre besondere Stérke ist die Nahe zum Ar-
beitsalltag, weil sie aus der Mitte der Belegschaft heraus
agieren. Gleichzeitig fehlt ihnen formale Autoritat — eine
Herausforderung.

Umso wichtiger ist Kommunikation. Sie ist fir Sicherheits-
beauftragte das zentrale Werkzeug, um Einfluss zu neh-
men, ins Gesprach zu kommen und Veranderungen anzu-
stof3en.
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Nahe als Chance - und als Herausforderung

Die Nahe zu Kolleginnen und Kollegen ermdglicht es Si-
cherheitsbeauftragten, Risiken dort zu erkennen, wo sie
entstehen. Gleichzeitig kann genau diese Ndhe Gesprache
erschweren — etwa dann, wenn die Ehrenamtler andere
Personen aus ihrem Team auf unsicheres Verhalten anspre-
chen wollen. Entscheidend ist dabei die innere Haltung:
Statt belehrend aufzutreten, gilt es, das Gesprach koopera-
tiv zu fihren und gegebenenfalls Fragen zu stellen. Wer ge-
meinsam nach Ursachen sucht und Kolleginnen und Kolle-
gen einbindet, erhoht die Akzeptanz und die Bereitschaft
zur Veranderung.

Beratungsresistenz ist FGhrungsaufgabe

Allerdings lasst sich nicht jede Situation allein durch Kom-
munikation auf Augenhdhe I6sen. Wenn Kolleginnen oder
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Kollegen wiederholt Sicherheitsregeln missachten oder er-
forderliche personliche Schutzausristung verweigern, sto-
Ren Sicherheitsbeauftragte an ihre Grenzen. In solchen Fal-
len handelt es sich nicht mehr um eine kommunikative Auf-
gabe der Sicherheitsbeauftragten, sondern um eine klare
FGhrungsaufgabe. Wichtig ist dann, das Thema weiterzu-
geben und keine verdeckte FGhrungsrolle zu Gbernehmen.
So lassen sich Uberforderung und Frustration vermeiden
und Zustandigkeiten bleiben klar geregelt.

Die BG ETEM hat drei konkrete Tipps fir gute Kommunika-
tion zwischen Sicherheitsbeauftragten und Kolleginnen
und Kollegen:

e Fragend statt belehrend auftreten
Wer Gesprache mit offenen Fragen beginnt und echtes
Interesse an den Beweggrinden des Gegenibers fir ein
bestimmtes Verhalten zeigt, erhéht die Bereitschaft
zum Mitdenken. Ziel ist es, gemeinsam zu verstehen,
warum Situationen so entstehen, wie sie entstehen —
und wie sie sicherer gestaltet werden konnen.

** Unfall beim Scheibenreinigen mit schmerzhaften Folgen

Ein Beschaftigter reinigte die Windschutzscheibe seines
Pkw, um auf dem Weg zur Arbeit freie Sicht zu haben. Als
er anschlief3end zur Fahrertir ging, stirzte er Uber eine
Bordsteinkante. Dabei brach er sich den Speichenknochen
des rechten Arms nahe des Handgelenks. Ob es sich bei
dem Sturz um einen gesetzlich versicherten Wegeunfall
handelte, hatte nun das Sozialgericht (SG) Hamburg zu kl&-
ren.

Gegen 01:30 Uhr in der Nacht ging der Beschaftigte von
seiner Wohnung zu seinem Auto, um zur Arbeit zu fahren.
Er umrundete den Wagen zunéchst, um die Scheiben vor
der Fahrt von Laub und Schmutz zu befreien. Als er damit
fertig war und einsteigen wollte, stirzte er und zog sich die
Verletzung am Unterarm zu.

Das SG Hamburg entschied (Urteil vom 20. Juni 2025, S 40
U 140/23 D): Bei dem folgenreichen Sturz handelte es sich
um einen Wegeunfall und somit greift der gesetzliche Un-
fallversicherungsschutz. Denn zu den versicherten Tatig-
keiten zahlt nicht nur die tatsachliche Fortbewegung zu
Ful® oder mit einem Verkehrsmittel —, sondern es gehdren
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e Zeitnah ansprechen, nicht aufschieben
Sicherheitsbeauftragte sollten unsicheres Verhalten
oder gefahrliche Situationen immer mdglichst zeitnah
thematisieren. Wird etwas wiederholt toleriert, kann es
sich schnell als Normalitat etablieren. Frihzeitige An-
sprache signalisiert dagegen Aufmerksamkeit und Ver-
bindlichkeit.

e Eigene Rolle klar halten
Sicherheitsbeauftragte beraten, beobachten und spre-
chen an - sie fihren jedoch nicht. Wenn sich Kollegin-
nen oder Kollegen dauerhaft nicht an Sicherheitsregeln
halten oder andere gefdhrden, ist es wichtig, das
Thema an die Fuhrungskraft weiterzugeben und keine
verdeckte FUhrungsrolle zu Gbernehmen.

Mehr zum Thema gibt es jetzt in der neuen Folge des BG
ETEM-Podcasts »Ganz sicher«: Moderatorin Kathrin De-
genhardt spricht mit Dr. Renate Mayer, Kommunikations-
wissenschaftlerin und Expertin fur Arbeitsschutzkommuni-
kation, Uber die Rolle von Sicherheitsbeauftragten im Be-
trieb, passende Kommunikationsarten und die Verantwor-
tung von Fihrungskréften. Quelle: BG ETEM

auch alle notwendigen und unmittelbar damit verbunde-
nen Nebentdtigkeiten dazu, die die Fortbewegung ermogli-
chen. Inbegriffen ist hier auch, ein Verkehrsmittel Gber-
haupt fahrbereit zu machen, etwa durch Eiskratzen im Win-
ter oder eben das Entfernen von Schmutz auf der Scheibe.
Solche Tatigkeiten stehen in unmittelbarem sachlichem,
ortlichem und zeitlichem Zusammenhang mit der Fortbe-
wegung und sind deswegen keine eigenwirtschaftlichen
Handlungen, die den versicherten Arbeitsweg beenden
wirden.

Als originare versicherte Tatigkeiten unterliegen sie ge-
mald § 8 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIl dem gesetzlichen Unfallversi-
cherungsschutz. Der Beschaftigte hatte die versicherte Ta-
tigkeit (den Arbeitsweg) also mit dem Reinigen der Schei-
ben nicht beendet und somit weiter unter gesetzlichem
Unfallversicherungsschutz gestanden. Blieb noch die Frage
zu beantworten, ob die Scheibenreinigung eine mehr als
geringfigige Unterbrechung des versicherten Weges zur
Arbeitsstatte gewesen war, die den gesetzlichen Unfallver-
sicherungsschutz ausgeschlossen hatte.
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Das SG urteilte: Die Scheibenreinigung diente der sicheren
Fahrt zur Arbeitsstdtte. Reinigung und Fahrt bildeten somit
eine naturliche Handlungseinheit. Die Scheibenreinigung

war daher keine Unterbrechung des versicherten Weges im

£l SchweiBen im Stahlbau

Schweifdtechnische Arbeiten im Stahlbau stellen hohe An-
forderungen an den Arbeitsschutz, da sie mit vielfaltigen
gesundheitlichen Risiken einhergehen. Um Betriebe und
Fachleute dabei zu unterstitzen, diesen Herausforderun-
gen wirksam zu begegnen, hat die Bundesanstalt fur Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) eine neue Bro-
schire veroffentlicht: »Schweif3en im Stahlbau - Sparten-
bezogene Handlungshilfe fir Betriebsdrztinnen und Be-
triebsarzte«.

Die Broschire bietet einen kompakten, praxisnahen Ein-
stieg in das komplexe Themenfeld des SchweifRens im
Stahlbau. Sie erldutert die Zusammenhange zwischen
Schweil3prozessen und gesundheitlichen Auswirkungen,
beschreibt typische Gefahrdungen und fasst die wichtigs-
ten arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen, von Gesetzen
und Verordnungen bis zu technischen Regeln, Ubersichtlich
zusammen.

Im Mittelpunkt stehen drei zentrale Handlungsfelder der
arbeitsmedizinischen Betreuung: die Erkundung der

“* Gefahren durch Vibration verhindern

Vibrationen am Arbeitsplatz sind weit mehr als nur ein un-
angenehmes Ritteln —sie sind mechanische Schwingun-
gen, die direkt auf den menschlichen Korper einwirken. Es
werden zwei Hauptarten unterschieden:

e Ganzkdrper-Vibrationen (GKV), die meist durch vibrie-
rende Boden oder Fahrzeuge Uber die FilRe, das Gesald
oder den Ricken aufgenommen werden, und

e Hand-Arm-Vibrationen (HAV), die Gber handgefihrte
Werkzeuge wie Bohrmaschinen oder Winkelschleifer in
den Korper gelangen.

Diese Belastungen sind tickisch, da sie nicht unmittelbar
sicht- oder spurbar sind, sondern langfristig zu schweren
Gesundheitsschaden fihren kénnen (siehe Aufzdhlung

© Das Urheberrecht dieser Compliance-Info liegt bei der Risolva GmbH, Carl-Zeiss-StralRe 18, 72555 Metzingen, www.risolva.de
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Rechtssinne, denn die Handlungstendenz — die Fortbewe-
gung zur Arbeit — blieb unverdndert. Quelle: Thomas Dunz,
BGHM, Ausgabe 1/2026

betrieblichen Bedingungen durch Begehungen und Gespra-
che, die fachkundige Beratung zur Gefahrdungsbeurtei-
lung, Unterweisung und Auswahl geeigneter Schutzmaf3-
nahmen sowie die arbeitsmedizinische Vorsorge. Ergan-
zende Checklisten unterstitzen Betriebsarztinnen und -
arzte bei der praktischen Umsetzung.

Die Handlungshilfe richtet sich gleichzeitig an alle, die im
Arbeitsschutz Verantwortung tragen - von Betriebsarztin-
nen und -drzten Uber Fachkréfte fir Arbeitssicherheit bis
hin zu Arbeitgeberinnen, Arbeitgebern und Beschaftigten.
Sie bietet praxisnahe Orientierung und wertvolle Unter-
stUtzung, um das gemeinsame Ziel zu verwirklichen: sicher
schweif3en und gesund arbeiten.

Die baua: Praxis »Schweif3en im Stahlbau - Spartenbezo-
gene Handlungshilfe fir Betriebsarztinnen und Betriebs-
arzte« kann als PDF von der Internetseite der BAUA herun-
tergeladen werden. Quelle: BAUA

unten). Dabei spielen auch dulere Faktoren eine Rolle. So
kann Kélte kann die schadliche Wirkung von Vibrationen
auf die Hande verstarken.

Deshalb stehen Fihrungskréfte in der Pflicht: Sie missen
im Rahmen einer Gefdhrdungsbeurteilung fachkundig er-
mitteln, wie stark und wie lange die Beschaftigten diesen
Schwingungen téaglich ausgesetzt sind. Dafir missen sie
das Rad nicht neu erfinden, sondern kénnen auf Hersteller-
angaben in Bedienungsanleitungen oder auf 6ffentliche
Datenbanken wie die Schwingungsdatenbank des IFA oder
die KarLA-Datenbank zurickgreifen.

Die notwendigen SchutzmalRnahmen folgen einem logi-
schen Ampelsystem:
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e  Grin: Das Risiko ist gering, aber eine Unterweisung zur
ergonomischen Nutzung ist dennoch Pflicht, da schon
eine umsichtige Fahrweise oder weniger Kraftaufwand
die Vibrationen mindern kann.

e  Gelb (Auslosewert): Hier miUssen aktiv technische und
organisatorische Maf3nahmen (z. B. Einsatz vibrations-
armer Maschinen oder Verkirzung der Einwirkzeit) er-
griffen und arbeitsmedizinische Vorsorge angeboten
werden.

e Rot(Grenzwertiberschreitung): Es herrscht Hand-
lungsbedarf; Sofortmafinahmen sind zwingend und
die arbeitsmedizinische Untersuchung wird fir die Be-
troffenen zur Pflicht.

Mdgliche gesundheitliche Folgen von Ganzkorper-Vibratio-

nen:

e Rickenschmerzen,

e Durchblutungsstérung der FiRRe,

e Gleichgewichtsstérungen,

e eingeschrdnkte Feinmotorik,

e Verdauungsprobleme,

e Hormonschwankungen,

e Funktionsstérungen der weiblichen Fortpflanzungsor-
gane,

e Beeintrachtigung von Leistungs- und Konzentrationsfa-
higkeit sowie Wohlbefinden,

e Bandscheibenbedingte Erkrankungen der Lendenwir-
belsaule (Berufskrankheit BK 2110).

Und von Hand-Arm-Vibrationen:
e Schmerzen an Handen und Armen,
e Schulter und/oder Oberkorper,

+* Virtuelle Realitdt im Brandschutztraining

Statt mit echtem Feuerldscher die Brandschutzhelferaus-
bildung mit der VR-Brille durchfiGhren? Fir kleine Gruppen,
die das Feuerldschtraining schon in Realitdt gemacht ha-
ben, kann das frischen Schwung in die Brandschutzunter-
weisung bringen. Zumindest meint das Tim Kuhne, Refe-

Rizelva

e Kribbeln/Taubheit in Fingern und Handen,

e Einschrankungen des Tastsinns und der Beweglichkeit
der Finger,

e Durchblutungsstérungen (BK 2104),

e Knochen- und Gelenkerkrankungen (BK 2103),

¢ Nervenschadigungen der Hand (z. B. Carpaltunnel-Syn-
drom BK 2113) oder Gefaldschadigungen (BK 2114),

e Lasion der Rotatorenmanschette (BK 2117).

Beispiele fir Schutzmalinahmen:

e Andere Arbeitsverfahren einfGhren (zum Beispiel Mate-
rialtransport per Férderband statt mithilfe beweglicher
Maschinen).

e Oberflachengite der innerbetrieblich genutzten Fahr-
wege Uberprifen (auf Kanaldeckel, Schienen, Schwel-
len, Regenablaufrinnen, Schlaglécher), gegebenenfalls
andere Streckenfihrung wahlen.

e Einwirkzeit der Vibrationen bei der Arbeit verkirzen.

e Aufvibrationsarme Maschinen und Werkzeuge umstel-
len (sofern es Alternativen gibt, oder vibrationsdamp-
fendes Zubehor).

e Fahrzeuge mit schwingungsdampfenden Sitzen nutzen,
(Beschaftigte missen sie an eigenes Gewicht anpas-
sen).

e Regelmaliige Instandhaltung (Inspektion, Wartung, Re-
paratur und Reinigung) von Fahrzeugen und Arbeitsmit-
teln.

e Prifen, ob Mitarbeitende Arbeitsmittel angemessen
nutzen.

Quelle: Aus dem Artikel » Gefahren durch Vibration verhin-
dern« von Dana Jansen auf Arbeit & Gesundheit.

rent im Referat Brandschutz der BG RCl und Leiter des
Sachgebiets »Betrieblicher Brandschutz« der DGUV. Wann
sich das u.U. lohnt, und was zu beachten ist, lesen Sie im
Artikel von Sirka Sander auf Arbeit & Gesundheit.

** Online-Seminar: »Was wir aus der ersten Generation CSRD-Berichte lernen kdnnen«, am 18. Juni 2026

Mit Inkrafttreten der europdischen CSRD — der Pflicht zur
Berichterstattung Uber Nachhaltigkeitsbelange — stehen
auch viele mittelstandische Unternehmen vor neuen
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Herausforderungen. Auch wenn aktuell nur ein Teil der Un-
ternehmen direkt berichtspflichtig ist, rickt das Thema na-
her an die Lieferkette.
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In den vergangenen zwdlf Monaten wurden bereits eine
Vielzahl an CSRD-konformen First-Mover-Nachhaltigkeits-
berichten veréffentlicht. Unser Ziel: aus der ersten Genera-
tion dieser CSRD-Berichte lernen und die Erkenntnisse fir
den eigenen Nachhaltigkeitsbericht nutzbar machen.

Im Zuge dieser Online-Veranstaltung betrachten wir [IHK
Karlsruhe gemeinsam mit der Klimaallianz der Stadt Karls-
ruhe] Best Practices und schaffen Verstandnis fir Struktur,
Lange und inhaltliche Tiefe der bereits veroffentlichten Be-
richte. AuRerdem beleuchten wir branchenabhdngige Be-
sonderheiten sowie Unterschiede in der Ausgestaltung von

© Das Urheberrecht dieser Compliance-Info liegt bei der Risolva GmbH, Carl-Zeiss-StralRe 18, 72555 Metzingen, www.risolva.de
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den Punkt gebracht

CSRD-Berichten. Sie gehen mit konkreten Lessons
Learned, Quick Wins und klaren Umsetzungsprioritaten fir
die eigene Planung lhres (zukinftigen) Nachhaltigkeitsbe-
richts heraus. Quelle: IHK Karlsruhe

Als Zielgruppe werden Nachhaltigkeitsverantwortliche, Ge-
schaftsfihrung, Controlling, Compliance angegeben. Der
Vortrag wird gehalten von Vinzent Sorger, 3 Level Consul-

ting GmbH, Ulm.

» Anmeldung fir den 18. Juni 2026, 8 bis g Uhr

Seite 16 von 16

Die vollstandige oder auszugsweise Verbreitung des Textes zu kommerziellen Zwecken ist nur gestattet, wenn Titel und Urheber genannt werden.

Stand: Veroffentlichungen, die bis 17. Februar 2026 online verfigbar waren.


https://www.risolva.de/
https://veranstaltungen.karlsruhe.ihk.de/b?p=earlybirdonlinewaswirausdererstengenerationcsrdberichtelernenknnen
https://veranstaltungen.karlsruhe.ihk.de/b?p=earlybirdonlinewaswirausdererstengenerationcsrdberichtelernenknnen

	Vorbemerkung
	Teil 1 - In aller Kürze
	Abfall
	Baurecht
	Sicherheit
	Sonstiges

	Teil 2 - Aktuelles für den Betreiber
	Neu: AMR 3.4 »Digitale Anwendungen und telemedizinische Vorsorge «, vom 12.11.2025, veröffentlicht am 27.1.2026
	1. Vorbemerkungen und Zielsetzungen
	3. Arbeitgeberpflichten
	3.1 Beauftragung einer Betriebsärztin oder eines Betriebsarztes
	3.2 Erforderliche Auskünfte über Arbeitsplatzverhältnisse
	3.3 Arbeitsmedizinische Vorsorge veranlassen, anbieten oder ermöglichen
	3.4 Führen der Vorsorgekartei
	3.5 Betriebliche Voraussetzungen für den Einsatz digitaler Anwendungen in der Arbeitsmedizinischen Vorsorge
	3.6 Zusätzlicher Präsenztermin
	4. Ärztliche Pflichten
	4.1 Ärztliche Verantwortung bei telemedizinischer Durchführung
	4.2 Arbeitsmedizinische Vorsorge in Präsenz (Präsenztermin)
	4.3. Telemedizinische Vorsorge
	4.4 Beratung zu den Voraussetzungen telemedizinischer Vorsorge
	4.5 Berücksichtigung aller Arbeitsbedingungen
	4.6 Ärztliche Prüfung der Voraussetzungen tele-medizinischer Vorsorge
	4.7 Information des Arbeitgebers
	4.8 Notwendigkeit eines zusätzlichen Präsenztermins
	4.9 Nutzung von Kommunikationsmedien


	Teil 3 - Zusatzinformationen
	Ausblick auf Änderungen an Rechtsvorschriften
	Gesetzentwurf VerpackDG
	Vorschlag des Europäischen Parlaments und des Rates: SCIP-Datenbank soll abgeschafft werden
	Gesetzentwurf Ökodesign-Gesetz – ÖkodesignG
	Entwurf DIN EN ISO 14001

	Hintergrundinformationen
	Update des Leitfadens EU-ETS 2 für die Berichtsphase
	Online-Seminar: »CO2-Bilanz einfach + kostenlos selbst erstellen – BWIHK Ecocockpit«, 4x in 2026
	LAI-Vollzugshinweise »Elektrolyseure«
	REACH: SVHC-Kandidatenliste wurde erneut um zwei Einträge erweitert
	Online-Seminar: »Grundlagenwissen REACH und CLP«, am 25. März 2026
	Neue DGUV Publikationen
	Konzept für einen effizienten und bürokratiearmen Arbeitsschutz: Arbeitsschutz auch ohne Sicherheitsbeauftragte
	Sicherheitsbeauftragte: Kommunikation ist entscheidend für ihre Wirksamkeit
	Nähe als Chance – und als Herausforderung
	Beratungsresistenz ist Führungsaufgabe
	Fragend statt belehrend auftreten
	Zeitnah ansprechen, nicht aufschieben
	Eigene Rolle klar halten

	Unfall beim Scheibenreinigen mit schmerzhaften Folgen
	Schweißen im Stahlbau
	Gefahren durch Vibration verhindern
	Virtuelle Realität im Brandschutztraining
	Online-Seminar: »Was wir aus der ersten Generation CSRD-Berichte lernen können«, am 18. Juni 2026



